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8§ 15 FAGG Pflichten des
Verbrauchers bei Rucktritt vom

Kaufvertrag

FAGG - Fern- und Auswartsgeschafte-Gesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2022

1. (1)Tritt der Verbraucher nach § 11 Abs. 1 von einem Kaufvertrag oder einem sonstigen auf den entgeltlichen
Erwerb einer Ware gerichteten Vertrag zurtick, so hat er die empfangene Ware unverzuglich, spatestens jedoch
binnen 14 Tagen ab Abgabe der Ricktrittserklarung, an den Unternehmer zurtickzustellen; dies gilt nicht, wenn
der Unternehmer angeboten hat, die Ware selbst abzuholen. Die Ruckstellungsfrist ist gewahrt, wenn die Ware
innerhalb der Frist abgesendet wird.

2. (2)Die unmittelbaren Kosten der Ricksendung der Ware sind vom Verbraucher zu tragen; dies gilt nicht, wenn der
Unternehmer sich bereit erklart hat, diese Kosten zu tragen, oder wenn er es unterlassen hat, den Verbraucher
Uber dessen Kostentragungspflicht zu unterrichten.

3. (3)Bei aullerhalb von Geschaftsraumen geschlossenen Vertragen, bei denen die Ware zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses zur Wohnung des Verbrauchers geliefert wurde, hat der Unternehmer die Ware auf eigene
Kosten abzuholen, wenn solche Waren wegen ihrer Beschaffenheit Gblicherweise nicht auf dem Postweg
versendet werden.

4. (4)Der Verbraucher hat dem Unternehmer nur dann eine Entschadigung fur eine Minderung des Verkehrswerts
der Ware zu zahlen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prifung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und
der Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit derselben zurtckzufihren ist. Der Verbraucher
haftet in keinem Fall fur einen Wertverlust der Ware, wenn er vom Unternehmer nicht gemaR 8 4 Abs. 1 Z 8 Uiber
sein Rucktrittsrecht belehrt wurde.

5. (5)Auler den in dieser Bestimmung angefihrten Zahlungen und allfalligen Mehrkosten nach§ 14 Abs. 2 durfen
dem Verbraucher wegen seines Rucktritts keine sonstigen Lasten auferlegt werden.

In Kraft seit 13.06.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fagg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/fagg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/fagg/paragraf/14
file:///

	§ 15 FAGG Pflichten des Verbrauchers bei Rücktritt vom Kaufvertrag
	FAGG - Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz


